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1 Organisation 

1.1 Die Baukommission Hallen- und Gartenbad (2018) ist eine nicht ständige gemeinderätliche 

Kommission (gemäss § 43 der Gemeindeordnung). 

1.2 Der Gemeinderat wählt mindestens 3 stimmberechtigte Kommissionsmitglieder und wählt eines 

der Mitglieder zum Präsidenten. 

1.3 Der Gemeinderat delegiert einen Vertreter der Verwaltung und des Gemeinderates für die 

Kommissionssitzungen. 

1.4 Der beauftragte Planer nimmt normalerweise an den Sitzungen teil. 

1.5 Die Sitzungshäufigkeit richtet sich nach dem Arbeitsaufwand. 

1.6 Die Ausstandspflicht ist entsprechend den Bestimmungen der Gemeindeordnung einzuhalten 

(sinngemäss § 23 Gemeindeordnung). 

2 Pflichten 

Die Baukommission Hallen- und Gartenbad (2018) begleitet die Ausarbeitung des Vorprojektes für 

die Sanierung und den Werterhalt des Hallen- und Gartenbades (Verpflichtungskredit entspre-

chend Einwohnerratssitzung vom 30. November 2017). 

Unter anderem nimmt sie folgende Pflichten wahr: 

2.1 Zielformulierung und Bedürfnisabklärungen als Grundlage für die Ausarbeitung des Vorprojekts 

2.2 Gesprächs- und Verhandlungspartner für die Planer 

2.3 Stellt dem Gemeinderat Anträge für Entscheide von weitreichender Bedeutung 

2.3 Sie nimmt die ihr zugestellten Kommissionsprotokolle zur Kenntnis und übernimmt die für ihre Ar-

beit relevanten Informationen. 

3 Information 

3.1 Der Gemeinderat orientiert die Baukommission Hallen- und Gartenbad mittels Protokollauszü-

gen und durch den Delegierten des Gemeinderates. 

3.2 Die Kommission rapportiert dem Gemeinderat mittels Sitzungsprotokollen. Den Verteiler dieses 

Protokolls bestimmt der Gemeinderat. 

3.3 Der Gemeinderat nimmt zu den Vorschlägen/Anträgen der Kommission Stellung. 

3.4 Grundsätzlich gilt Schweigepflicht gegenüber Dritten (§ 45 Gemeindeordnung) 

4 Änderungen des Pflichtenheftes 

4.1 Der Gemeinderat kann das Pflichtenheft jederzeit in Absprache mit der Kommission ändern 

oder aufheben. 

 

Obersiggenthal, 12. März 2018 

 

Namen des Gemeinderates 

 


